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Garantiebedingungen

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und 
richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie eine entsprechende Bestätigung vorlegen. 
Die Serienummer am Gerät muss lesbar sein.

2. Es liegt im Ermessen von Vebra®, ob die Garantie durch Reparatur oder durch 
Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche 
sind ausgeschlossen.

3. Garantie-Reparaturen müssen von Vebra® Vertragswerkstätten ausgeführt 
werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht 
kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die 
dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden. 

4. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen 
aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes 
entstandene Kosten;
c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche 
Installation;
d) Schäden, die durch Blitzschlag, höhere Gewalt, Feuer, Wasser, Krieg, falsche 
Netzspannung oder andere von Vebra® nicht zu verantwortende Gründe 
entstanden sind.

5. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder 
Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.

6. Die Rechte des Käufers nach den jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, 
d.h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem 
Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. 
Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die 
Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. 


